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1. Grundbedeutung
2. Epistemische Entscheidungen
3. Moralische Entscheidungen
4. Die existenzialistische Überhöhung
5. Praktische Entscheidungen
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8. Philosophie, Entscheidungs- und Spieltheorie
9. Entscheidungstheoretische Grundlagen
10. Spieltheoretische Grundlagen

1. Im üblichen Sprachgebrauch versteht man un-
ter Entscheidung eine Wahl, die zwischen mehre-
ren Möglichkeiten getroffen wird, wobei im All-
gemeinen Ungewissheit besteht, welche von ihnen
richtig ist. Schon an dieser ersten, noch sehr offe-
nen und vielfältig spezifizierbaren Bestimmung
lassen sich zwei wesentliche Komponenten des Be-
griffs aufweisen. Zum einen stehen Entscheidun-
gen i. d.R. unter einem normativen Anspruch, in-
dem sie eine richtige Möglichkeit treffen oder ver-
fehlen können. Zum anderen beinhalten sie das
grundsätzliche Problem, dass jene richtige Mög-
lichkeit in vielen Situationen nicht unmittelbar er-
kennbar ist. Entscheidungen können sich rational
als klug oder unklug, moralisch als gut oder
schlecht erweisen. Und sie sind nicht allein mögli-
cherweise motivational schwer zu vollziehen, weil
der mit ihnen verknüpfte Anspruch nicht den eige-
nen Präferenzen entspricht, sondern überdies oft-
mals kognitiv schwierig zu treffen, da das von
ihnen zu lösende Problem für gewöhnlich nicht tri-
vial ist.
Etymologisch steckt im deutschen Wort ent-

scheiden zunächst die Bedeutung von scheiden,
d.h. trennen, abgrenzen, zu der dann später der

übertragene Gebrauch als festlegen, festsetzen oder
auch zu einem Ergebnis bringen hinzutrat.1 Die la-
teinische Entsprechung decidere leitet sich ur-
sprünglich her von de-caedere, d.h. abschneiden,
abschlagen, ehe sie ebenfalls den Sinn von fest-
machen, abmachen bzw. zu einem Abschluss füh-
ren annahm.2 Beide Bedeutungskomponenten, die
ursprüngliche wie auch die übertragene, lassen sich
mit der oben skizzierten Grundbestimmung ver-
mitteln. Denn gemäß dieser Bestimmung besteht
eine Entscheidung in einer Trennung, nämlich in
Gewähltes und Verworfenes (Abgeschlagenes),
und indem diese Trennung erfolgt, wird eine Fest-
legung vollzogen und die Situation zu einem Re-
sultat (Abschluss) gebracht. Eine freiere, nicht ety-
mologisch verbürgte Wortinterpretation könnte
zudem entscheiden lesen als ent-scheiden, im Sinne
von eine Scheidung aufheben. Denn in der Tat be-
endet eine Entscheidung eine gegebene Aufspal-
tung in verschiedene Möglichkeiten, indem sie eine
dieser Möglichkeiten auszeichnet und herausgreift.
Da Entscheidungen in unterschiedlichsten Sphä-

ren getroffen werden, berührt ihre Untersuchung
viele philosophische Bereiche, von der Erkenntnis-
undWissenschaftstheorie bis hin zur Ethik und po-
litischen Philosophie. Aber Entscheidungen sind
auch Objekt von Wissenschaften jenseits der Phi-
losophie, etwa der Psychologie und der Soziologie,
der Ökonomie und der Mathematik. Namentlich
jene speziellen Disziplinenzweige, die sich unter
dem Titel der Entscheidungs- und Spieltheorie ge-
zielt mit der Logik ungewisser Wahlakte befassen,
sind in hohem Maße durch wirtschaftswissen-
schaftliche Konzepte und algebraische Herleitun-
gen gekennzeichnet. Dennoch sind auch diese
Zweige für philosophische Überlegungen interes-
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sant und ihrerseits philosophischer Ergänzung zu-
gänglich, etwa was die zugrunde gelegten Vorstel-
lungen rationalen Handelns oder ihre Bedeutung
für moralische Zusammenhänge betrifft.

2. Ordnet man Entscheidungen nach ihren jewei-
ligen Gegenständen, so begegnet man zunächst im
Bereich der theoretischen Erkenntnis epistemischen
Entscheidungen, und zwar sowohl in der lebens-
weltlich-alltäglichen als auch in der systematisch-
naturwissenschaftlichenWissensbildung.DieMög-
lichkeiten, zwischen denen hier zu wählen ist, sind
konkurrierende Tatsachen- oder Gesetzesaussagen,
und die Ungewissheit, die solche Entscheidungen
nichttrivialmacht, betrifft den oftmals nicht eindeu-
tig zu klärenden Wahrheitsgehalt jener episte-
mischen Sätze.
Bereits faktische Einzelsätze können ungewiss

sein, wenn sich die von ihnen bezeichneten Sach-
verhalte einer ausreichenden Beobachtung entzie-
hen – beispielsweise weil sie zukünftig sind, weil
sie vergangen sind und keine zweifelsfreien Berich-
te über sie vorliegen oder weil sie zwar gegenwär-
tig, aber unzugänglich oder unüberschaubar sind.
Auch eine Kenntnis der Kausalgesetze, welche den
zugehörigen Seinsbereich beherrschen, kann unge-
nügend sein, um diese Ungewissheit vollständig
aufzulösen – etwa wenn diese Kausalgesetze allein
stochastischer statt deterministischer Natur sind,
wenn die benötigten Randbedingungen nicht hin-
reichend genau erfasst werden können oder wenn
die anzustellenden Kalkulationen die gegebenen
Rechenkapazitäten übersteigen.
Ungewissheit dieser Art ist in so gut wie allen

Wissensgebieten anzutreffen, die sich überhaupt
mit einzelnen Tatsachenaussagen befassen. Die in
ihr beschlossene Frage: Was ist/war/wird der Fall
sein? charakterisiert die Forschungsfront all jener
Wissenschaftszweige, die sich primär als Zusam-
menstellungen von Daten und Fakten aktualer, his-
torischer oder prognostischer Art konstituieren.
Entsprechend wird man auch den Kenntnisstand je-
ner Wissenschaftszweige letztlich als Resultat von
Entscheidungen aufzufassen haben. Diese mögen
aufgrund starker Belege getroffen worden sein,
aber kaum je in völliger Gewissheit und stets mit
grundsätzlicher Revisionsmöglichkeit.
Die Maßstäbe, nach denen solche Entscheidun-

gen gefällt werden, d.h. die Standards, was als ver-
lässliches Indiz anzuerkennen ist und wann eine
These als unhaltbar eingestuft werden muss, ma-
chen zu einem guten Teil dasmethodologische Pro-

fil jener Wissenschaftszweige aus. Und obgleich
zuweilen schwer erkennbar sein mag, welche Ent-
scheidungen als durch die wissenschaftliche Ge-
meinschaft getroffen gelten können und welche
Probleme demgegenüber als offene Fragen einer
gegebenen Disziplin einzustufen sind, bieten sich
hier vergleichsweise wenig Ansatzpunkte für
grundsätzliche philosophische Erörterungen.3

Weitaus mehr philosophisches Interesse ruft das
Phänomen ungewisser Allsätze hervor. Das Induk-
tionsproblem, welches darin besteht, dass sich
selbst aus einer beliebig umfassenden Menge von
sicheren Beobachtungsdaten die zweifelsfreie Gül-
tigkeit eines allgemeinen Gesetzes nicht herleiten
lässt, impliziert bereits bei deterministischen Ge-
setzen deren grundsätzliche Nichtverifizierbarkeit.
Diesem Problem mag auf unterschiedliche Weise
begegnet werden, etwa entlang des Konzepts der
Bewährung im Anschluss an K. Popper oder durch
die Zuweisung von induktiven Wahrscheinlichkei-
ten im Stile R. Carnaps. In jedem Fall stellen auch
solche Vorschläge nichts anderes dar als Entschei-
dungsregeln, die nun zum Gegenstand haben, wel-
che allgemeine Hypothese angesichts der be-
stehenden Datenlage bevorzugenswert ist. Dies gilt
unverändert für stochastische Gesetze, bei denen
zur Nichtverifizierbarkeit noch die Nichtfalsifi-
zierbarkeit hinzukommt, weil die abzuwägenden
Hypothesen gegebene Sachverhalte nicht aus-
schließen, sondern ihnen lediglich abweichende
Wahrscheinlichkeiten zuweisen. Dieser Problem-
komplex hat nicht zuletzt eingehende mathemati-
sche Behandlung erfahren, in deren Verlauf Ent-
scheidungsregeln entwickelt worden sind, welche
inzwischen zum unentbehrlichen Instrumentarium
all jener Wissenschaften gehören, in deren Fokus
Gesetzesaussagen stehen, d.h. Fragen des Typs:
Welche Form der Verursachung/Verknüpfung/Re-
gelmäßigkeit liegt vor?
In einer groben Gliederung lassen sich hier zu-

nächst diejenigen Anwendungsfälle betrachten, in
denen die grundsätzliche Gestalt des gesuchten Ge-
setzes als geklärt gelten darf und lediglich be-
stimmte Verlaufsparameter zu erheben verbleiben.
Sofern der fragliche Vorgang unabhängig wieder-
holt und dabei beobachtet werden kann, erlauben
es die verschiedenen Typen von Statistiken,
Schätzwerte für jene Parameter sowie zugehörige
Konfidenzintervalle zu gewinnen. Die typische
Aussage, die sich hierauf gründen lässt, besteht da-
rin, dass der gesuchte Parameter mit einer be-
stimmten Wahrscheinlichkeit in dem jeweiligen
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Konfidenzintervall um den erhobenen Schätzwert
liegt. Das bekannteste Beispiel für dieses Verfahren
ist die Berechnung eines Mittelwerts M und seines
mittleren Fehlers F aus einer Statistik auf einer be-
kanntermaßen normalverteilten Grundgesamtheit.
Der Mittelwert ist definiert als M = {Σn Xn} / N,
sein mittlerer Fehler als F =

ffiffip
[{Σn (Xn – M)2} /

{N � (N – 1)}]. Hierbei bezeichnen die Xn die N un-
abhängigen Ergebnisse der Statistik für die unter-
suchte Größe X, die Summen laufen über n = 1 …

N. Die unkommentierte Angabe dieser beiden Grö-
ßen als »Messwert«M und »Fehlerbalken« F impli-
ziert, dass der wahre Wert von X mit ca. 68%
Wahrscheinlichkeit im Intervall [M–F; M+F] liegt,
mit ca. 95% Wahrscheinlichkeit im Intervall [M–

2F; M+2F], mit ca. 99%Wahrscheinlichkeit im In-
tervall [M–3F; M+3F] usw. Ob man X tatsächlich in
einem dieser Intervalle annehmen will, ist eben die
zu treffende Entscheidung, welche davon abhängt,
ob man die zugehörige Wahrscheinlichkeit als hin-
reichend groß erachtet. Genau diese Wahrschein-
lichkeit gibt mithin die Ungewissheit an, mit wel-
cher jene Möglichkeit richtig ist. Dabei ist diese
Wahrscheinlichkeit in einer objektiven, weil allein
auf der Grundlage von Beobachtungsdaten gewon-
nenen, Form erhältlich.
Müssen demgegenüber komplette Theorien ge-

geneinander abgewogen werden, die nicht lediglich
in einzelnen Parametern variieren, sondern gänz-
lich abweichende Problemkonzeptualisierungen
vornehmen, so sind Verfahren der Hypothesen-
bewertung einschlägig. Grundlegend ist hier die
Bayessche Formel, welche für ein gegebenes Ereig-
nis E und einen vollständigen Satz paarweise un-
vereinbarer Hypothesen Hv dieWahrscheinlichkei-
ten P(HvjE) angibt, welche den einzelnen Hypothe-
sen im Lichte jenes Ereignisses zuzuschreiben sind.
Für eine gegebene Hypothese Hw lautet die Formel
P(HwjE) = {P(EjHw) � P(Hw)} / {Σv P(EjHv) � P(Hv)}.
Die Summation im Nenner läuft über sämtliche
Hypothesen Hv des betrachteten Hypothesensat-
zes, einschließlich der herausgegriffenen Hypothe-
se Hw. In diese Formel gehen zum einen die »Like-
lihoods« P(EjHv) ein, die jene Hypothesen ihrer-
seits dem fraglichen Ereignis zusprechen, zum
anderen aber auch die »A-Priori-Wahrscheinlich-
keiten« P(Hv), die jenen Hypothesen noch vor
dem Ereignis und letztlich vor jedweder Beobach-
tung zugeordnet werden müssen. Außer von ob-
jektiven Daten, nämlich der Beobachtung von E
und den Likelihoods P(EjHv), hängt die Berech-
nung der Hypothesenwahrscheinlichkeiten mithin

auch von subjektiven Werten ab, nämlich den A-
Priori-Wahrscheinlichkeiten P(Hv). Während nach
Auffassung des Bayesianismus diese subjektive
Komponente nicht eliminierbar ist, wollen andere
Testtheorien auf die Einbeziehung solch unver-
bindlicher Größen verzichten. Dies gilt insbesonde-
re für die gebräuchlichen Hypothesentests, welche
sich darauf beschränken, statt eines ausformulier-
ten Satzes konkurrierender Hypothesen lediglich
eine einzelne, sog. Nullhypothese H0 zu unter-
suchen. Das Ereignis E wird dabei so gewählt, dass
die Wahrscheinlichkeit P(EjH0), welche die Null-
hypothese für E ansetzt, sehr klein ist, beispielswei-
se unter 5%, unter 2% oder unter 1%. Ein Ein-
treten von E liefert daher ein vergleichsweise star-
kes Argument, die Nullhypothese zu verwerfen,
und zwar mit einer entsprechend geringen Fehler-
Wahrscheinlichkeit p� P(EjH0), dass sie doch rich-
tig war (Fehler Erster Art). Solche Testtheorien
enthalten allerdings keine Regel, welche Hypothe-
se im Fall jenes Verwerfens statt der Nullhypothese
angenommen werden sollte. Auch liefern sie keine
Abschätzung für die komplementäre Fehler-Wahr-
scheinlichkeit, dass die Nullhypothese angenom-
men wird, obwohl sie falsch ist (Fehler Zweiter
Art). Eine Entscheidung, die solch einem Konzept
folgt, kann sich somit zwar auf eine objektive Be-
messung von Ungewissheit stützen, indem eine
obere Wahrscheinlichkeitsgrenze P(EjH0) dafür ge-
geben ist, dass die untersuchte Nullhypothese
fälschlich verworfen wird. Indessen muss eine Vor-
entscheidung getroffen werden, dass nämlich ers-
tens ein unvollständiges, lediglich auf legitime Ab-
lehnung einer einzelnen Hypothese fokussiertes,
Verfahren befolgt wird, bei dem zweitens manche
Ungewissheiten, nämlich die einer falschen An-
nahme jener Hypothese, systematisch unberück-
sichtigt bleiben. Die Alternative hierzu ist, dass
man, dem Bayesianismus folgend, in einem umfas-
senden Vergleich die beste Hypothese Hv* aus
einem Satz von Möglichkeiten auswählt, sobald
einem ihre nach der obigen Formel berechnete
Wahrscheinlichkeit P(Hv*jE) hinreichend groß er-
scheint. Diese Wahrscheinlichkeit enthält aber un-
verbindliche Anteile und trägt somit in die Unge-
wissheit, mit der jene Möglichkeit richtig ist, ein
unhintergehbar subjektives Moment ein. In wis-
senschaftlichen Veröffentlichungen findet man da-
her fast durchgehend das Verwerfen oder Nicht-
Verwerfen einer Nullhypothese, unter Angabe der
gewählten Fehlergrenzen. Eine andere Frage ist, ob
die Urteilsbildung in der Scientific Community
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insgesamt womöglich als bayesianistische Abwä-
gung zu rekonstruieren ist, für die jene Einzel-
befunde nur erst das an sich selbst entscheidungs-
offene Rohmaterial bilden.4

3. Nicht nur epistemische Entscheidungen lassen
sich danach unterteilen, ob die Ungewissheit, ange-
sichts derer sie zu treffen sind, Einzel- oder Allsätze
betrifft, sondern auch moralische Entscheidungen,
in denen es um die richtige Beurteilung von Einzel-
fällen bzw. Prinzipien menschlichen Handelns geht.
Und während die epistemischen Entscheidungen
ein zentrales Problem der Wissenschaftstheorie
darstellen, an dessen Lösung auch außerphilosophi-
sche Disziplinen wie vor allem die Mathematik be-
teiligt sind, bilden moralische Entscheidungen eine
wichtige Fragestellung der Ethik, aber beispielswei-
se auch der Rechtswissenschaft und der Theologie.
Die moralische Wertigkeit von Einzelfällen

braucht selbst dann nicht offensichtlich zu sein,
wenn alle relevanten Prinzipien als bekannt und si-
cher vorausgesetzt werden dürfen. So können diese
Prinzipien Ermessensspielräume lassen, oder ihre
Einschlägigkeit mag im vorliegenden Zusammen-
hang strittig sein, wodurch die Konkretion all-
gemeiner Normen für einzelne Fälle bzw. die Sub-
sumtion einzelner Fälle unter allgemeine Normen
mit Ungewissheiten behaftet ist.
Dass somit moralische Einzelfallentscheidungen

unhintergehbar bleiben und nicht vollständig
durch Prinzipienerwägungen ersetzt werden kön-
nen, findet in den meisten ethischen Systemen Be-
rücksichtigung. Aristoteles erkennt es im Gedan-
ken sittlicher Klugheit an, welche die rechte Mitte
in einem allein formal vorgezeichneten Spektrum
zwischen zwei falschen Extremen entdecken muss.5

I. Kant gibt ihm im Konzept einer praktischen Ur-
teilskraft Raum, welche die Gesetzestauglichkeit
einzelner Maximen zu prüfen hat.6 Selbst J. St.
Mill hält das moralische Urteil der Erfahrenen für
unentbehrlich, um die wichtige Unterscheidung
zwischen höheren und niederen Formen des Glücks
zu treffen.7

Bedeutung hat das moralische Einzelfallurteil so-
wohl für die Empfehlung anstehender als auch für
die Bewertung vergangener Handlungen. Beide
Anwendungsformen sind dabei nicht allein inner-
halb der Philosophie thematisch, sondern beispiels-
weise auch in der Rechtswissenschaft, jedenfalls so-
weit juristische Entscheidungen eine moralische
Dimension aufweisen. So lässt die rechtswissen-
schaftliche Diskussion, inwieweit politische Pla-

nungen mit bestimmten gesetzlichen Rahmenvor-
gaben kohärent sind, das Problemfeld von Konkre-
tion und Subsumtion mit Blick auf künftige
Handlungen aufscheinen. Urteile über vergangene
Handlungen sind demgegenüber Gegenstand von
üblichen Gerichtsentscheidungen, die sich primär
als Zuordnungen faktisch geklärter Sachverhalte
zu bestehenden positiven Gesetzen verstehen las-
sen und in denen Fragen von Auslegung und Be-
stimmung stets gegenwärtig sind.8

Moralische Ungewissheit von Prinzipien kann
auch dann bestehen, wenn sie in konkreten Einzel-
fallbeurteilungen übereinstimmen und diese aner-
kanntermaßen korrekt sind. Anlass zu verstärkter
Reflexion geben allerdings vor allem jene Situatio-
nen, in denen verschiedene Prinzipien in wichtigen
Einzelfallbeurteilungen divergieren und deren An-
gemessenheit umstritten ist.
Obwohl diese Konstellation spätestens für die

Moderne charakteristisch ist, wurde sie über-
raschend selten zum Thema philosophischer Unter-
suchungen gemacht. Statt Hilfestellungen für den
Umgang mit Prinzipien-Ungewissheit zu geben,
haben die meisten Autoren es eher als ihre Aufgabe
angesehen, solche Ungewissheit auszuräumen, in-
dem sie Prinzipien eindeutig zu begründen oder ab-
zuweisen suchten. Eine Ausnahme ist R. Des-
cartes, der unter der Überschrift einer morale par
provision in der Tat Entscheidungsregeln für Prin-
zipien-Ungewissheit formuliert. Als relevante
Grundsätze nennt er Orientierung am eigenen kul-
turellen Umfeld und an den besonnensten Zeitge-
nossen, Beharrlichkeit in den einmal gewählten
Ansichten, Ergebenheit in das Unvermeidliche so-
wie stetes Bemühen um Erkenntnisfortschritt.9

Auch die sog. Moralsysteme, die vor allem im 16.
und 17. Jh. die moraltheologische Diskussion präg-
ten, bieten solche Entscheidungsregeln gegenüber
ungewissen Prinzipien an. Vor dem Hintergrund
zunehmender Zweifel an der Gültigkeit tradierter
Lehrmeinungen bewegen sie sich im Spektrum
vom vergleichsweise liberalen Probabilismus (B. de
Medina, F. de Suárez u. a.), der das Individuum be-
reits dann aus der Verbindlichkeit von Traditionen
entlässt, wenn deren Richtigkeit zwar noch wahr-
scheinlich sein mag, aber begründet als ungewiss
angesehen werden darf, bis hin zum späten rigoris-
tischen Tutiorismus (A. Arnauld, B. Pascal u. a.),
dem zufolge diese Lehrmeinungen selbst dann be-
folgt werden sollten, wenn ihre Richtigkeit zwar
noch nicht widerlegt ist, aber durchaus als unwahr-
scheinlich eingestuft werden kann.
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Als modernes Entscheidungskonzept für die Ab-
wägung zwischen ungewissen Prinzipien wird ge-
legentlich J. Rawls’ Überlegungs-Gleichgewicht
angeführt. In der Tat formuliert dieses Gleichge-
wicht aber keinen Maßstab zum Umgang mit be-
stehender Ungewissheit, sondern wiederum eine
Methode zu derenÜberwindung. Genauer bezeich-
net es den wechselseitigen Abgleich zwischen basa-
len Weichenstellungen in einem ethischen Herlei-
tungsmodell und den hieraus im Ergebnis gewon-
nenen Gerechtigkeitsgrundsätzen. Dies ist keine
moralische Entscheidungsregel zwischen unhinter-
gehbar ungewissen Prinzipien, sondern eine her-
meneutische Gewinnungsregel für eine letztlich
befriedigende Gesamttheorie aus Modell-Formu-
lierung und Prinzipien-Resultat.10 Sie fügt sich
mithin in die Bilanz ein, dass die neuzeitliche Phi-
losophie primär um die Behebung von Prinzipien-
Ungewissheit statt um den Umgang mit ihr be-
müht ist. Indessen gibt es gegenwärtig Anzeichen
für ein erstarkendes Interesse an tatsächlichen
Prinzipien-Entscheidungsregeln. Dieses Interesse
ist nicht zuletzt vor dem Hintergrund eines unver-
kennbaren Pluralismus philosophischer Ansätze ei-
nerseits und eines dringenden Regelungsbedarfs in
vielen aktuellen Handlungsfeldern andererseits er-
klärlich. Namentlich zahlreiche Streitfelder der an-
gewandten Ethik lassen sich als Fälle von Prinzi-
pien-Ungewissheit verstehen, für die Entschei-
dungsregeln im Stile von R. Descartes oder den
Moralsystemen, freilich unter Anpassung an die
Bedingungen moderner Gesellschaften, fruchtbar
gemacht werden könnten.11

4. Die bislang angestellten Betrachtungen können
auch solche Entscheidungen erfassen, denen eine
existenzielle Dimension zukommt. Insbesondere
moralische Entscheidungen mögen, wenn sie das
individuelle Sein und Tun betreffen, zuweilen eine
so fundamentale Bedeutung für den eigenen Le-
bensentwurf haben, dass sie jenen grundsätzlichen
Selbstbestimmungsakten zugehören, denen sich
die existenzialistische Philosophie zuwendet.
Dem steht nicht entgegen, dass existenzialphi-

losophische Darstellungen gelegentlich Begriffsdif-
ferenzierungen vornehmen, welche in die bisheri-
ge, weitgehend neutrale Terminologie genauere
Abgrenzungen eintragen. Beispielsweise wird in
manchen Arbeiten dem Begriff derWahl nicht jene
existenzielle Tiefe attestiert, welche Entscheidun-
gen im eigentlichen Wortsinne zukommen soll.12

Demzufolge ließen sich letztere auch nicht, wie

oben geschehen, über erstere definieren. In der Tat
sind die Wortverwendungen existenzialistischer
Autoren diesbezüglich aber nicht einheitlich.
S. Kierkegaard spricht durchaus vonWahl, um je-
nen ursprünglichen Akt zu kennzeichnen, in dem
der Mensch sich der normativen Differenz von
richtig oder falsch unterstellt und damit zugleich
sein eigenes Selbst wählt, und zuweilen von Ent-
scheidung, wenn es darum geht, ob man sich dieser
ethischen Lebensanschauung des Wählens oder
aber einer ästhetischen Lebensanschauung der In-
differenz verschreibt.13 M. Heidegger bezeichnet
jenes Selbstsein des Daseins, in dem es sich auf sein
eigenstes Schuldigsein hin entwirft und sich sein
Sein zum Tode erschließt, als Entschlossenheit.14

K. Jaspers benutzt Wahl und Entscheidung ebenso
wie Entschluss als weitgehend synonyme Bezeich-
nungen für die Schritte, welche die Existenz entwe-
der zu ihrem eigentlichen Sein oder aber ins Nichts
tut.15 J.-P. Sartre spricht von einer ursprünglichen
Wahl, in welcher der Mensch sich selbst auf seine
äußerste Möglichkeit hin entwirft und damit jenen
Horizont von Zielen und Wertungen schafft, vor
dem nachgeordnete Entscheidungen stattfinden,
ein gegebenes Sein im Vergleich mit einem bes-
seren Möglichen als zu behebenden Mangel ein-
zustufen.16

Neben solchen terminologischen Festlegungen
finden sich im existenzialistischen Denken aller-
dings auch inhaltliche Charakterisierungen des
Entscheidungsphänomens, die mit der oben skiz-
zierten Definition tatsächlich unverträglich sind.
Dies ist namentlich dann der Fall, wenn der Gedan-
ke einer Pluralität von Möglichkeiten, vor denen
der Entscheider steht, verabschiedet wird. So soll
gemäß manchen Ausführungen die Entscheidung,
jeweils das Ganze des Daseins betreffend, einen
völligen Wechsel des Bezugrahmens einleiten, in-
nerhalb dessen allein eine Evaluation von Optionen
möglich ist. Hiermit schwindet zunächst jede Aus-
sicht auf normative Wertung oder Leitung der Ent-
scheidung, da letztere erst die einzig gültige Beur-
teilungsfolie des von ihr Ergriffenen schafft. Es gibt
keine Richtigkeit von Möglichkeiten, die unabhän-
gig von der Entscheidung Bestand hätte und an der
diese sich, trotz aller Ungewissheit bezüglich jener
Richtigkeit, eben als reflektierter Umgang mit sol-
cher Ungewissheit, zu messen hätte. Vielmehr be-
gründet die Entscheidung selbst erst jede Richtig-
keit und ist mithin, wenn sie denn wirklich Ent-
scheidung ist, als solche immer richtig.17 Ohne
einen Vergleichshorizont macht es aber zuletzt kei-
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nen Sinn mehr, überhaupt von verschiedenen
Möglichkeiten zu sprechen, zwischen denen man
zu wählen hätte. Die völlige Unvergleichbarkeit
der Optionen mündet in deren grundsätzliche Un-
unterscheidbarkeit, weil es keine umfassende Per-
spektive gibt, von der aus sie alle betrachtet werden
könnten. Jedes Dasein, von seiner eigenen Ent-
scheidung als Ganzes betroffen, hat dann im ei-
gentlichen Sinne nur eine Möglichkeit. Und die
Entscheidung, die jenes Dasein trifft, besteht im Er-
greifen, ja eigentlich im erstmaligen Entwerfen,
dieser immer nur einen Möglichkeit.18

Mit der Absage an plurale Möglichkeiten ent-
fernt sich die skizzierte existenzialistische Auffas-
sung freilich von einer zentralen Erfahrung, die
zum menschlichen Dasein unauflöslich gehört und
die berechtigt mit dem Begriff der Entscheidung
angesprochen wird: nämlich von der Aufgabe, zwi-
schen verschiedenen Optionen zu wählen. Und der
Verlust der normativen Perspektive beraubt diese
Aufgabe jenes Elements, das ihre eigentliche
Schwierigkeit ausmacht: nämlich der Anforderung,
weder kategorisch die Ungewissheit der Richtigkeit
zu leugnen noch dezisionistisch den Anspruch der
Richtigkeit aufzuheben, sondern unter ungewisser
Richtigkeit eine verantwortliche Entscheidung zu
treffen. Dass es dabei keine zureichenden, d.h. die
Entscheidung unmittelbar herbeiführenden Grün-
de gibt, ist korrekt, denn es benennt gerade das zen-
trale Problem einer Entscheidung: das Problem der
Ungewissheit. Dass es aber keine guten, d.h. auch
gemäß externen Maßstäben nachvollziehbaren
Gründe gäbe, widerspricht dem Anspruch, der sich
gerade aus dem Gegenstand jener Ungewissheit er-
gibt: den eben in ihrer Richtigkeit ungewissen
Möglichkeiten.19

5. Einen besonderen Fall bilden Entscheidungs-
situationen, in denen die zurWahl stehenden Mög-
lichkeiten nicht Sätze oder Urteile, sondern Hand-
lungen sind. Ungewissheit bei solchen praktischen
Entscheidungen betrifft entsprechend die Frage,
welche dieser Handlungen richtig ist.
Praktische Entscheidungen können unmittelbar

auf epistemischen oder moralischen Entscheidun-
gen aufruhen, indem der Entschluss, etwa einen
Sachverhalt als bestehend oder eine Regel als gültig
anzuerkennen, die »entscheidende« Weichenstel-
lung für den Handlungsvollzug bildet. Nichtsdes-
toweniger eröffnet auch in diesen Fällen die prak-
tische Entscheidung eine eigenständige Problem-
dimension. Denn die drohende Unrichtigkeit

besteht nun nicht mehr allein in einem episte-
mischen oder moralischen »Irrtum«, sondern eben
in einer Handlung, die als solche unklug oder un-
sittlich sein kann. Auf diese Weise können zum
einen Fragen der Rationalität, zum anderen sämtli-
che Aspekte der Ethik, von Abwehr- und An-
spruchsrechten über Tugendpflichten bis hin zu su-
pererogatorischen Normen, für eine praktische
Entscheidung relevant werden.
Namentlich die ethische Dimension, die prakti-

sche Entscheidungen im Unterschied zu episte-
mischen oder moralischen Entscheidungen aufwei-
sen, kommt bereits in Aristoteles’ Konzept der
Willensbestimmung zum Ausdruck. Anders als
die bloße Meinung, doxa, die allein korrekt oder
falsch sein kann, ist dieseWillensbestimmung, pro-
hairesis, gut oder böse, eben weil sie den Entschluss
zur Handlung darstellt.20 Was der Gedanke der
Entscheidung diesem Konzept hinzufügt, ist ledig-
lich der Aspekt der Ungewissheit, unter der sich die
Willenswahl zu bewähren hat. Jene Ungewissheit
bleibt aber unmissverständlich in den ethischen
Anspruch eingelassen, unter dem die Wahl steht
und der, wenn er ernst genommen werden soll, ins-
besondere die Freiheit des wählenden Willens vo-
raussetzt.21

6. Praktische Entscheidungen überführen somit
den Aspekt der Richtigkeit in die spezielle Norma-
tivität klugen oder sittlichen Handelns. Darüber hi-
naus können sie aber auch in den Aspekt der Un-
gewissheit eine besondere Struktur eintragen, in
welchem Fall genauer von konsequentialen Ent-
scheidungen gesprochen werden soll.
Bestehen nämlich die Möglichkeiten, zwischen

denen zu wählen ist, in Handlungen, so kann ihnen
eine Form von Ungewissheit eignen, die episte-
mische oder moralische Urteile als solche nicht
kennen. Dies ist die Ungewissheit der Handlungs-
folgen, die aus jenen Optionen entstehen mögen
und deren Richtigkeit in erheblichem Umfang aus-
machen. Konsequentiale Entscheidungen zeichnen
sich mithin durch eine doppelte Pluralität aus: eine
Pluralität von Möglichkeiten, wie sie jeder Ent-
scheidung zukommt, wobei diese Möglichkeiten
nun aber genauer in den verschiedenen, einander
ausschließenden Handlungen bestehen, zwischen
denen der Entscheider zu wählen hat; und eine Plu-
ralität von Folgen, wie sie allein Handlungen auf-
weisen, und zwar in dem Sinne, dass jeder einzel-
nen wählbaren Handlung eine solche Mehrzahl
von verschiedenen möglichen, einander ausschlie-
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ßenden Folgen zugehört. In dieser doppelten Plura-
lität treten der Gegenstand der Richtigkeit und der
Träger der Ungewissheit auseinander: Die Hand-
lungen stehen unverändert unter dem normativen
Anspruch einer korrekten Wahl zwischen ihnen;
eine ungewisse Größe sind dabei jedoch insbeson-
dere die vielfältigen unvorhersehbaren Folgen
einer jeden von ihnen. Bloße Urteile – egal ob epis-
temische oder moralische – haben keine Folgen,
und deshalb eignet ihnen auch nicht jene doppelte
Pluralität. Ihre Objekte – Einzelsätze oder Allsätze,
Einzelfälle oder Prinzipien – sind nicht aufgrund
einer nachfolgenden Aufspaltung, sondern in sich
ungewiss in ihrer Richtigkeit. Konsequentiale Ent-
scheidungen hingegen haben Folgen, in deren Licht
ihre Richtigkeit – auch ohne Engführung auf kon-
sequentialistische Positionen – zumindest teilweise
zu beurteilen ist. Und diese Folgen sind – neben der
etwaigen Ungewissheit epistemischer Sachverhalte
oder moralischer Maßstäbe – eigenständige Träger
von Ungewissheit.
Fraglos ist die Ungewissheit jener Folgen selbst

epistemischer Art, und sicherlich beruht die Beur-
teilung jener Folgen auf moralischen Einsichten.
Aber die Entscheidung, welche Handlung ange-
sichts dieser ungewissen Folgen zu wählen ist, lässt
sich weder auf eine epistemische Entscheidung für
einen Sachverhalt noch auf eine moralische Ent-
scheidung für einen Maßstab reduzieren. Normati-
vität und Faktizität treffen mithin in der kon-
sequentialen Entscheidung in besonderer Weise
aufeinander: Der normative Anspruch der Wahl
ist auf das faktische Entstehen einer Folge bezogen.
Eben in dieser Konstellation von Normativität und
Faktizität spiegelt sich jene doppelte Pluralität, wel-
che die konsequentiale Entscheidung prägt: In ihr
ist aus einer Mehrzahl von Optionen eine Hand-
lung auszuwählen, woraufhin sich wiederum eine
von deren möglichen Folgen realisieren wird.

7. Da sowohl in den individuellen Lebensvoll-
zügen als auch innerhalb der politischen Sphäre ers-
tens zunehmend Handlungsentscheidungen ver-
langt werden, die zweitens mit wachsender Folgen-
ungewissheit verbunden sind, haben praktische und
insbesondere konsequentiale Entscheidungen in
jüngerer Zeit verstärktes Interesse gefunden. Ne-
ben den ökonomisch-mathematischen Disziplinen,
auf deren Befunde in den nachfolgenden Abschnit-
ten genauer eingegangen werden wird, ist es dabei
vor allem die analytische Philosophie gewesen, die
zu jenem Problemkomplex Beiträge geleistet hat.

Hierzu gehören, ähnlich wie schon im Falle der
existenzialistischen Philosophie, zunächst bestimm-
te Begriffsdifferenzierungen. Beispielsweise kann
dafürgehalten werden, dass Wahl näher am tat-
sächlichen Vollzug einer Handlung steht als Ent-
scheidung, vor allem wenn Wählen im Sinne des
unmittelbaren Ergreifens eines Gegenstandes ver-
standen wird.22 Bedeutsamer für den vorliegenden
Zusammenhang sind indessen Untersuchungen,
welche den Charakter von Handlungen genauer
eruieren und dabei insbesondere die Grenzlinie
zwischen Handlung und Folge zu markieren ver-
suchen. Aufschlussreicher Ansatzpunkt hierfür ist
A. Dantos Konzept der basic actions. Hierunter
werden Handlungen verstanden, welche vom je-
weiligen Akteur nicht verursacht, sondern unmit-
telbar vollzogen werden, beispielsweise im Nor-
malfall das Bewegen eines Arms. Sie sind ihrerseits
Ursachen weiterer Handlungen des Akteurs, bei-
spielsweise seines Bewegens eines Steins.23 An die-
ser Darstellung, der zufolge eigene Handlungen die
Folgen elementarerer eigener Handlungen sein
können, haben andere Autoren Anstoß genom-
men. Nach D. Davidson etwa sind in streng onto-
logischem Sinne die basic actions (man bewegt den
eigenen Arm) die einzigen Handlungen, die es
überhaupt gibt, und die hiermit kausal verknüpf-
ten Wirkungen sind ihrerseits nicht Handlungen,
sondern lediglich Ereignisse (der Stein bewegt
sich). Im gewöhnlichen Sprachgebrauch mögen
beide Komponenten als Handlungen bezeichnet
werden, aber dann stehen sie nicht mehr in kausa-
ler, sondern in inklusiver Beziehung zueinander.
Die basic action (man bewegt den eigenen Arm)
und die andere Handlung (man bewegt den Stein)
sind handlungstheoretisch nicht länger Ursache
und Wirkung, sondern ein und dieselbe Handlung,
nur unter jeweils anderen Beschreibungen, näm-
lich einmal unter Einschluss der Folge und einmal
ohne sie.24

Angeboten wird also eine Alternative zwischen
einerseits der kausalen Verknüpfung von Basis-
Handlung und Folge, bei der man etwas dadurch
bewirkt, dass man etwas anderes tut, und anderer-
seits der inklusiven Verknüpfung von Basis-Hand-
lung und Handlung, bei der man etwas tut, indem
man etwas anderes tut. Entlang beider Pfade beste-
hen allerdings Gefahren, das vorgestellte Konzept
von Entscheidung auszuhöhlen. So ist zum einen
mit Blick auf die kausale Konstruktion keineswegs
klar, welche Handlungen überzeugende Kandidaten
für Basis-Handlungen sein könnten, die ihrerseits
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keiner weiteren Verursachung unterlägen. Ins-
besondere entsteht ein Problem der zunehmenden
Einschnürung, indem man als solche Basis-Hand-
lungen womöglich nicht Bewegungen von Glied-
maßen, sondern eher physische Vorgänge wie Ner-
venimpulse oder Gehirnaktivitäten bzw. psychische
Vollzüge wie Willensakte oder Vorsätze anzusehen
hätte, die aber ihrerseits durchaus wieder Vor-
geschichten haben, womit die Handlung zuletzt
buchstäblich zu verschwinden droht.25 Zum ande-
ren ist es mit Blick auf die inklusive Konstruktion
nicht unbedenklich, in die Beschreibung einer
Handlung ihre Folgen mit aufzunehmen. Insbeson-
dere stellt sich hier ein Problem der unkontrollier-
ten Ausweitung, da keinMaßstab erkennbar ist, wo
eine solche Absorption enden sollte, und mithin die
Trennung von Handlung und Folge zuletzt voll-
ständig zu verschwimmen droht.26

Das letztgenannte Problem analytischer Ansätze
weist eine bemerkenswerte Parallele zu den Ver-
engungen existenzialistischer Positionen auf. Wie
gezeigt kann die existenzialistische Philosophie die
erste Pluralität verlieren, welche für Entscheidun-
gen allgemein charakteristisch ist, nämlich die Plu-
ralität der Möglichkeiten. Der analytischen Phi-
losophie hingegen droht die zweite Pluralität ab-
handen zu kommen, welche für konsequentiale
Entscheidungen bezeichnend ist, nämlich die Plu-
ralität der Folgen. Denn mit der Einrechnung der
Folge unter die Handlung gerät das charakteristi-
sche Moment konsequentialer Entscheidungen aus
dem Blick, dass aus ein und derselben Handlung
viele mögliche und einander ausschließende Folgen
entstehen können. Mithin verschwindet in dieser
analytischen Sichtweise das Phänomen einer Un-
gewissheit bezüglich der Verläufe in der Welt, so
wie in der existentialistischen Perspektive das Phä-
nomen einer Wahl unter dem Anspruch der Rich-
tigkeit aus dem Blick gerät. Erstere Ungewissheit,
was man mit dem eigenen Tun an Effekten erzielen
wird, ist aber lebensweltlich ebenso elementar wie
letztere Wahl. Und sie lässt sich nicht über eine in-
klusive Konstruktion einfangen, sondern verweist
notwendig auf eine kausale Verknüpfung. Denn
tatsächlich existiert sie überhaupt nur an einer
Kausalstelle, nicht in einem Inklusionsverhältnis.
Inklusive Beziehungen, bestimmt durch die Inten-
tionen des Akteurs und die Konventionen seines
Operationsfeldes, mögen es sein, welche die origi-
näre Bedeutung von Handlungen festlegen.27

Nichtsdestoweniger sind es kausale Erstreckungen,
abhängig von der umgebenden Natur oder von an-

deren Menschen, welche die Handlung von ihren
Folgen separieren und so die konsequentiale Unge-
wissheit begründen.28 Gewiss mögen zuweilen ver-
schiedene Abgrenzungen denkbar sein, was man
zur Handlung rechnet und was demgegenüber Fol-
ge ist. Sobald man sich jedoch einer konsequentia-
len Ungewissheit gegenübersieht, ist eben hier-
durch die relevante Position markiert, an der die
Handlung endet und die Folge beginnt. Wann
immer ein Entscheider mit dieser Art von Unge-
wissheit konfrontiert ist, wann immer er sich fragt:
Was wird vielleicht geschehen, wenn ich dies tue?,
steht er vor einer Segmentierung in Handlung und
Folge. Und diese Segmentierung kann nur kausal
rekonstruiert werden, nicht als inklusives Verhält-
nis der Art: Was tue ich eigentlich, indem ich dies
tue?

8. Konsequentiale Entscheidungen sind nicht nur
Thema der Philosophie, sondern auch der Entschei-
dungstheorie und der Spieltheorie, welche vor al-
lem in Ökonomie und Mathematik beheimatet
sind. Diese Disziplinen befassen sich, unter Hin-
zuziehung psychologischer29 und soziologischer30

Expertise, in deskriptiver Hinsicht mit der Erklä-
rung und Vorhersage individueller und kollektiver
Wahlakte sowie in normativer Hinsicht mit Weg-
weisungen für rationales Entscheidungsverhalten.
Vor allem letztere normative Ansätze sind inte-

ressant für die philosophische Diskussion. Dies gilt
in besonderem Maße, wenn es sich um ethisch re-
levante Entscheidungssituationen handelt und
folglich die Normativität rationalen Handelns mit
der Normativität moralischen Handelns zu ver-
mitteln ist. Hier sind zum einen reale Entschei-
dungssituationen zu beachten, die eine unmittel-
bare ethische Dimension aufweisen. So nimmt die
ökologische Ethik auf entscheidungstheoretische
Modelle Bezug, wenn es um die ungewissen Folgen
menschlicher Eingriffe in die Natur geht, etwa in
Fragen der Kraftwerksicherheit oder der Klimage-
fährdung. Die politische Ethik hingegen rekurriert
auf spieltheoretische Einsichten, um die ungewis-
sen Folgen konkurrenz- oder konfliktgeprägter In-
teraktionen zu behandeln, etwa in wirtschaftlichen
Beziehungen oder in militärischen Auseinanderset-
zungen. Zum anderen entstehen derartige Bezüge
auch durch die Konstruktion fiktiver Entschei-
dungssituationen, die im Rahmen bestimmter ethi-
scher Argumentationsfiguren verwendet werden.
Der zeitgenössische Kontraktualismus etwa be-
dient sich entscheidungstheoretischer Modelle, in-
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dem er davon ausgeht, dass eine Urzustandswahl,
die lediglich klug, d.h. gemäß rationalem Eigen-
nutz, aber unter Ungewissheit der eigenen Positi-
on, d.h. in fairer Idealität, getroffen wird, Anhalts-
punkte für die gerechte Gestaltung realer Gesell-
schaften liefert. Der klassische Kontraktualismus
wiederum steht mit spieltheoretischen Konzep-
tionen in Zusammenhang, da sein idealer Natur-
zustand, der die normativen Grundlagen staatli-
chen Zusammenlebens erschließen soll, eine Inter-
aktionssituation darstellt, in welcher die Folgen der
eigenen Entscheidungen vom Verhalten der übri-
gen Naturzustandsteilnehmer abhängen.
Trotz dieser Bezüge bleibt die philosophische

Auseinandersetzung mit entscheidungs- und spiel-
theoretischen Untersuchungen oftmals unzurei-
chend. Der Grund hierfür dürfte vor allem die
mathematisierte Darstellung sein, die in jenen Un-
tersuchungen gebräuchlich ist und mit der Philoso-
phen i. d.R. nicht vertraut sind. Dies kann einer-
seits dazu führen, dass entsprechende Ergebnisse
trotz ihrer philosophischen Relevanz nicht ausrei-
chend rezipiert werden. Es kann andererseits vor-
eiliger oder fälschlicher Übernahme Vorschub leis-
ten, indem diffizile Konzepte in ihrer wahren Be-
deutung missverstanden oder defizitäre Prinzipien
als rationaler Standard eingestuft werden. In den
folgenden Abschnitten wird versucht werden, eini-
ge wesentliche entscheidungs- und spieltheoreti-
sche Befunde in aller Kürze darzustellen. Ziel ist,
zum einen ihre philosophische Bedeutung kennt-
lich zu machen und dabei einige verbreitete Fehl-
interpretationen und Irrtümer auszuräumen, zum
anderen aber auch Punkte zu benennen, an denen
philosophische Fragestellungen zu Vertiefungen
und Korrekturen führen können.

9. Die Folgen konsequentialer Entscheidungen
können entweder ungewiss sein, weil sie von zufäl-
ligen bzw. unbekannten natürlichen Fakten abhän-
gen, oder aber, weil sie vom Verhalten anderer Ent-
scheider mitbestimmt werden. In letzterem Fall hat
man es mit Fragen der Spieltheorie zu tun, im ers-
teren Fall mit Problemen der Entscheidungstheorie.
Eine zentrale Stellung innerhalb der Entschei-

dungstheorie nimmt die klassische Nutzentheorie
ein. Hierbei handelt es sich um eine Theorieforma-
tion, die bereits im 18. Jh. durch Autoren wie
D. Bernoulli31 und G. Cramer32 begründet wur-
de. Ihr zufolge besteht rationales Entscheiden da-
rin, jene Option Oi zu wählen, die den größten
Nutzen-Erwartungswert EU (»expected utility«)

aufweist. Dieser Nutzen-Erwartungswert ist defi-
niert als die Summe sämtlicher Produkte aus den
Nutzenwerten der möglichen Folgen Xik und den
zugehörigen Wahrscheinlichkeiten Pik einer Op-
tion, d.h. EU(Oi) = Σk Pik � U(Xik). Sollten die
Wahrscheinlichkeiten Pik statt objektiver Zufällig-
keiten lediglich subjektive Unkenntnisse quantifi-
zieren, so ist von einem subjektiven Nutzen-Erwar-
tungswert SEU (»subjectively expected utility«) die
Rede. Die Nutzenwerte U(Xik) stellen dabei in den
frühen Versionen der klassischen Nutzentheorie in
der Tat die Bewertungen dar, die ein Entscheider
den fraglichen Ausgängen Xik auch unabhängig
von der vorliegenden Ungewissheitssituation zu-
weisen würde.
Das Konzept einer Maximierung von Nutzen-Er-

wartungswerten kam auf, weil das in den frühesten
Arbeiten zur Wahrscheinlichkeitstheorie vorherr-
schende Prinzip einer Maximierung von reinen
Geld-Erwartungswerten EV (»expected value«) in
manchen Fällen absurde Empfehlungen nach sich
zog. Beispielsweise lief eine reine EV-Maximierung
darauf hinaus, dass übliche Schadensversicherun-
gen aus Sicht des Kunden stets irrational seien.
Überdies lieferte das sog. St. Petersburg-Paradox
ein Beispiel für ein fiktives Glücksspiel, bei dem
gemäß einer reinen EV-Maximierung jeder noch
so hohe Spieleinsatz hätte rational sein sollen, trotz
überaus geringer Gewinnwahrscheinlichkeiten.
Demgegenüber lieferte die EU-Maximierung, un-
ter Zugrundelegung gewöhnlicher Nutzenfunktio-
nen U(Xik), in diesen Fällen plausible Resultate.
Insbesondere das Phänomen des abnehmenden
Grenznutzens stellte sicher, dass bei zu hohen dro-
henden Verlusten Versicherungsabschlüsse attrak-
tiv werden bzw. dass steigende Gewinnhöhen von
Glücksspielen zu stark sinkende Gewinnwahr-
scheinlichkeiten nicht mehr kompensieren können.
Nun mögen in ökonomischer Perspektive, für die
ein abnehmender Grenznutzen als verbürgtes em-
pirisches Faktum gelten kann, solche Erklärungen
zufriedenstellend sein. In philosophischer Sicht in-
dessen, der es um eine umfassende Begründung ra-
tionalen Verhaltens geht, sind sie bei genauerem
Hinsehen unzureichend. Denn jene plausiblen Re-
sultate werden eben auch nur unter Rekurs auf fak-
tisch verbreitete Nutzenzuweisungen gewonnen,
nicht aufgrund einer vertieften Reflexion der ratio-
nalen Herausforderungen, die in den genannten
Beispielen liegen. Insbesondere können originär
mathematische Probleme, die Erwartungswert-
Vergleiche vor allem bei Optionen mit hoher
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Streuung sowie geringer Wiederholungszahl auf-
weisen, nicht dadurch aufgearbeitet werden, dass
man von Geld- zu Nutzen-Erwartungswerten
übergeht. Bestenfalls entstehen hierdurch zufällig
akzeptable Resultate, ohne dass aber eine bewusste
Reaktion auf die tatsächlichen rationalen Probleme
stattfände.33

Trotz dieser Mängel wird die klassische Nutzen-
theorie von philosophischer Seite oft herange-
zogen, um insbesondere ethisch relevante Ent-
scheidungssituationen zu klären, wobei der syste-
matische Ort, an dem die hierbei involvierten
moralischen Maßstäbe ansetzen können, offenbar
die Nutzenbewertung U(Xik) der Folgen ist. Ent-
gegen dem ersten Anschein muss dies nicht unbe-
dingt auf eine utilitaristische Konzeption hinaus-
laufen, denn jene moralische Nutzenbewertung
braucht nicht ihrerseits in den faktischen Nutzen-
summen jener Ausgänge zu bestehen. Allerdings
wird es sich in jedem Fall um eine konsequentialis-
tische Konzeption handeln müssen, bei der alle mo-
ralische Wegweisung eben auf eine Bewertung der
Folgen beschränkt bleibt. Denn über diese Folgen-
bewertung hinaus bietet das Modell für ethische
Stellungnahmen keinen Raum, sondern lässt den
rationalen Automatismus einer Erwartungswert-
Maximierung ablaufen.34 Im Rahmen kontraktua-
listischer Modelle ergibt sich überdies sehr wohl
eine originäre Verknüpfung zwischen klassischer
Nutzentheorie und Utilitarismus. Denn der Nut-
zen-Erwartungswert eines rationalen Entscheiders,
der im Urzustand eine Wahl zwischen verschiede-
nen Gesellschaftszuständen treffen muss und im
Anschluss eine Position darin zugelost bekommt,
ist gleich dem Durchschnittsnutzen des jeweils be-
trachteten Gesellschaftszustands. Maximieren Ur-
zustandsteilnehmer also ihren Nutzen-Erwar-
tungswert, so ist diese Wahl äquivalent zu einem
Durchschnittsnutzen-Utilitarismus. Diese kontrak-
tualistische Herleitung des Utilitarismus aus der
klassischen Nutzentheorie hat insbesondere J. C.
Harsanyi durchgeführt, und zwar noch vor den be-
kannteren Arbeiten ähnlichen Typs von J. Rawls.

35

Mit der Weiterentwicklung der klassischen Nut-
zentheorie im 20. Jh. hat sich das Verständnis der
EU-Maximierung in einer Weise verschoben, die
von Philosophen zuweilen nicht richtig verstanden
wird. So wird in den maßgeblichen Arbeiten vor
allem von J. v. Neumann und O. Morgenstern

36

sowie von L. J. Savage37 nicht mehr unmittelbar
die Rationalität einer EU-Maximierung auf der
Grundlage gegebener Nutzenbewertungen postu-

liert. Vielmehr wird zunächst eine Reihe von Axio-
men aufgestellt, denen rationales Entscheidungs-
verhalten angeblich durchgehend entsprechen
muss. Sodann wird gezeigt, dass solches Verhalten
als EU-Maximierung auf der Basis einer geeigneten
Nutzenfunktion rekonstruiert werden kann. Wich-
tig ist hier, dass jene rekonstruierte Nutzenfunktion
U(Xik) nicht länger die Nutzenbewertungen angibt,
die ein Entscheider den isolierten Folgen Xik bei de-
ren tatsächlichem Eintreten zuschreiben würde.
Vielmehr handelt es sich um ein speziell entschei-
dungstheoretisches Konstrukt, das sich auf kom-
plette Optionen bezieht und in dem entscheidungs-
spezifische Verhaltensaspekte wie z.B. Risikoscheu
oder Risikofreude kodiert sind.
Die axiomatische Darstellung der klassischen

Nutzentheorie ist nicht nur mathematisch höchst
beeindruckend, sondern verspricht überdies, zen-
trale Defizite ihrer bisherigen Interpretation zu be-
heben. Insbesondere können nun in jenen rekon-
struierten Nutzenfunktionen Gesichtspunkte wie
Sensitivität für Streuung und Wiederholungszahl
von Optionen verankert werden, die bislang nur
gewissermaßen zufällig, durch die Gestalt fak-
tischer Folgenbewertungen, berücksichtigt wurden.
Dennoch bleibt auch in diesem Verständnis die
klassische Nutzentheorie mit erheblichen normati-
ven Mängeln behaftet. So hängt nun die Rationali-
tät einer Entscheidung, noch offenkundiger als zu-
vor, von der zugrunde gelegten Nutzenfunktion
und dem darin kodierten Risikoverhalten ab, ohne
dass die klassische Nutzentheorie zu deren Verlauf
in irgendeiner Weise Stellung nehmen würde. Dies
mag in ökonomischer Perspektive nicht zu bean-
standen sein, weil sich hierin eine liberale Enthal-
tung gegenüber den risikobezogenen Vorlieben
von Entscheidern ausdrückt. Es befriedigt aber
nicht das philosophische Bedürfnis nach einer um-
fassenderen Klärung rationalen Verhaltens, für das
gerade Aspekte wie Risikoscheu oder Risikofreude
maßgebliche Gesichtspunkte sein könnten. Diesem
Bedürfnis wäre im vorliegenden Modell durch eine
gezielte Konstruktion von Nutzenfunktionen nach-
zukommen, welche von der klassischen Nutzen-
theorie selbst indessen, wie erwähnt, nicht geleistet
wird und folglich von anderen Theorien übernom-
men werden müsste. Das Ergebnis wäre dann frei-
lich bestenfalls eine Pseudo-EU-Maximierung, in
deren vorgebliche Nutzenwert-Skala bereits exter-
ne Entscheidungs-Prinzipien eingeflossen wären.
Überdies beruhen jene anderen Theorien ihrerseits
i. d.R. nicht auf dem Grundmodell einer Erwar-
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tungswert-Maximierung, für die sie spezielle Nut-
zenfunktionen entworfen hätten, sondern folgen
eigenständigen Konzeptualisierungen, die nun,
fälschlich und verschleiernd, als EU-Maximierung
dargestellt würden. Und zuweilen wäre jene Dar-
stellung sogar unmöglich, wenn nämlich die heran-
gezogenen Prinzipien den Axiomen der klassischen
Nutzentheorie widersprechen, welche alles andere
als unstrittig sind und von rationalem Verhalten
durchaus überschritten werden können.38

Ungeachtet dieser Defizite wird die klassische
Nutzentheorie, auch und gerade unter Berufung
auf ihre axiomatische Verankerung, in philosophi-
schen Zusammenhängen gern aufgegriffen. Dabei
hält jene axiomatische Deutung, neben ihren ratio-
nalenMängeln, speziell für ethische Anwendungen
besondere Probleme bereit, die von philosophi-
schen Autoren oft nicht erkannt werden. Denn in
einem axiomatischen Verständnis ist es nicht län-
ger korrekt, ethische Bewertungen der möglichen
Ausgänge vorzunehmen und diese dem rationalen
Programm der Erwartungswert-Maximierung ein-
zuspeisen. Schließlich sind die Nutzenwerte im
axiomatischen Modell ausdrücklich keine Bewer-
tungen der isolierten Folgen, sondern kodieren
Einstellungen gegenüber kompletten Optionen.39

Mithin kann man sich nicht einerseits auf die ma-
thematischen Vorzüge der nutzentheoretischen
Axiomatik berufen, um andererseits unbekümmert
die Nutzenwerte als Konsequenzenbeurteilungen
zu verstehen. Vielmehr müsste eine ethische An-
wendung dieses Modells nun statt einer ethischen
Folgenbewertung eine ethische Optionenbewer-
tung in jenen Nutzenwerten anlegen, unter Inkauf-
nahme der erwähnten Probleme, welche eine solche
Verlagerung von Prinzipienfragen auf die Skalen-
ebene mit sich bringt. Aus den gleichen Gründen
kann ein axiomatisches Verständnis der klassischen
Nutzentheorie nicht zugrunde gelegt werden, um
eine kontraktualistische Ableitung des Utilitaris-
mus vorzunehmen. Denn auch hier wäre der ent-
scheidungstheoretische Nutzen nicht der tatsäch-
liche Nutzen, der die Urzustandsteilnehmer in den
verschiedenen möglichen Positionen erwartet, und
ihre etwaige EU-Maximierung wäre folglich auch
keine Maximierung des Durchschnittsnutzens der
zur Wahl stehenden Gesellschaftszustände mehr.40

Die klassische Nutzentheorie ist zweifellos ein
historischer Meilenstein der Entscheidungstheorie
mit herausragenden mathematischen Resultaten,
allerdings, gemäß zunehmender Übereinstim-
mung, mit nur begrenzter rationaler Verbindlich-

keit. Entsprechend hat sich eine Reihe alternativer
Modelle entwickelt, die mehr oder weniger stark
vom Konzept einer EU-Maximierung abweichen.
In extremen Fällen wird der herkömmliche Wahr-
scheinlichkeitsbegriff zur Bemessung von Unge-
wissheit aufgegeben und durch andere Größen mit
deutlich unterschiedenen Eigenschaften ersetzt.41 In
moderateren Fällen werden die Grundkonzepte von
Wahrscheinlichkeiten und Folgen beibehalten, da-
für aber beispielsweise Risikooptionen, in denen
die objektiven Wahrscheinlichkeiten der verschie-
denen Folgen gegeben sind, und Unsicherheits-
optionen, in denen diese Wahrscheinlichkeiten un-
bekannt bleiben und auch nicht durch subjektive
Schätzungen ersetzt werden können, streng von-
einander getrennt.42 Das bekannteste Prinzip für
den Fall der Unsicherheit bildet dabei das Maximin-
Prinzip, d.h. die Wahl derjenigen Option, deren
schlechtester Ausgang am besten ist.43 Aber auch
für den Fall des Risikos sind spezielle Prinzipiensät-
ze entwickelt worden, in denen Erwartungswert-
Maximierungen zwar weiterhin eine Rolle spielen,
aber etwa um die Vermeidung extrem schlechter
Ausgänge oder dieVernachlässigung extremkleiner
Wahrscheinlichkeiten ergänzt werden.44

Solche Konzeptionen widersprechen teilweise
den Axiomen der klassischen Nutzentheorie und
sind daher nicht mehr durchgehend als EU-Maxi-
mierung rekonstruierbar, erweisen sich also als in-
haltlich flexibler. Zugleich sind sie aber formal
gehaltvoller, indem sie maßgebliche Aspekte ratio-
nalen Handelns nicht auf eine ungeklärte Skalen-
ebene verbannen, sondern als explizite Entschei-
dungsprinzipien ausformulieren.
Zudem haben Prinzipiensätze dieses Typs Vor-

teile in der ethischen Anwendung, indem sie die
strikte Separation in eine vorgelagerte Ethik der
Nutzenzuschreibung – gleich ob als tatsächliche
oder als kodierende Nutzenwerte verstanden –

und in die nachfolgende Rationalität eines Maxi-
mierungsautomatismus vermeiden. Tatsächlich
können ihre maßgeblichen Richtgrößen nur im
Hinblick auf die jeweils bestehende Entscheidungs-
situation als Ganze festgelegt werden, so dass auch
eine ethische Bestimmung dieser Richtgrößen
nicht ins abstrakte Vorfeld einer Entscheidung ab-
gedrängt werden kann – weder in eine konsequen-
tialistische Folgenbewertung noch in eine ebenso
situationsinvariante Funktionenkonstruktion –,
sondern in die integrale Gesamtevaluation der kon-
kret gegebenen Optionen eingebunden bleiben
muss.45 Kontraktualistische Argumentationsfigu-
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ren können auf der Grundlage solcher Prinzipien-
sätze über utilitaristische Belange hinausgelangen
und beispielsweise aus Aspekten der Katastrophen-
vermeidung Grundsätze der Armutsbekämpfung
herleiten. Bekanntestes Beispiel ist J. Rawls’ Ent-
wurf des Urzustands als eine Situation der Ent-
scheidung unter Unsicherheit, für welche er das
Maximin-Prinzip heranzieht, woraus sich dann
das sog. Unterschieds-Prinzip, d.h. die Optimie-
rung der Lage der Schlechtestgestellten, als Ge-
rechtigkeitsgrundsatz ergibt.46

10. Während in der Entscheidungstheorie die Fol-
gen der Wahlakte ungewiss sind, weil sie intrin-
sisch zufälligen oder unzureichend bekannten na-
türlichen Einflüssen unterliegen, entsteht Unge-
wissheit in der Spieltheorie, weil jene Folgen
ihrerseits vom Verhalten anderer Entscheider ab-
hängen. Entsprechend hat man es mit einer abwei-
chenden Problemstellung zu tun, für die eigenstän-
dige Lösungsansätze entwickelt worden sind.
Für die grundsätzliche Analyse von Spielen ist es

hilfreich und üblich, ihren oftmals gestuften Ver-
lauf mit aufeinander replizierenden Zügen zu-
nächst in eine Normalform zu übertragen. Hierbei
geht man davon aus, dass die Spieler ihre Reaktio-
nen auf beliebige Spielstände vorab festlegen. Jeder
Spieler wählt mithin eine Gesamtstrategie, und der
sukzessive Ablauf ihrer Begegnungen lässt sich als
simultanes Enthüllen all jener Gesamtstrategien
darstellen. Der Möglichkeit, dass Spieler ihre Stra-
tegien grundlegend ändern, nicht zuletzt aufgrund
der Erfahrungen, die sie mit ihren Mitspielern ma-
chen, kann dadurch Rechnung getragen werden,
dass ein solches Spiel mit simultanen Zügen mehr-
fach wiederholt wird.
Man spricht von Spielen mit vollständiger Infor-

mation, wenn den Beteiligten sämtliche Zugmög-
lichkeiten und Gewinnperspektiven bekannt sind.
In Spielen mit unvollständiger Information ist dies
nicht der Fall, was nichts anderes bedeutet, als dass
solchen Spielen entscheidungstheoretische Aspekte
beigemischt sind. In kooperativen Spielen können
die Spieler vorab miteinander kommunizieren und
sich verbindlich auf eine Zugkombination einigen,
was die Anwesenheit einer geeigneten Kontroll-
instanz voraussetzt, um die Einhaltung solcher Ab-
machungen zu garantieren. In nicht-kooperativen
Spielen hingegen sind die Spieler ganz ihrer freien
Interaktion überlassen, zu der im Fall wiederholter
Spiele auch gegenseitiges Belohnen oder Bestrafen,
Lernen oder Vertrauensbildung gehören können.

An Spielen mit zwei Personen lassen sich bereits
viele wichtige Effekte aufweisen, die auch bei höhe-
ren Personenzahlen entstehen. Eine Ausnahme ist,
dass es bei Spielen mit mehr als zwei Personen zu
Koalitionsbildungen kommen kann, sofern man
kooperative Spiele zulässt. Ähnlich können Spiele
mit zwei Zügen bereits zahlreiche Interaktionskon-
stellationen abbilden, die in realen oder fiktiven
Szenarien relevant sind. Spiele mit mehr als zwei
Zügen sind freilich unentbehrlich, um komplexere
Situationen einzufangen. In Nullsummenspielen
bleibt die Gesamtsumme der Auszahlungen bei
jeder Zugkombination konstant, so dass ein Spieler
nur das gewinnen kann, was den anderen Spielern
entgeht. InNichtnullsummenspielen ist diese strik-
te Entgegensetzung der Interessen aufgehoben, so
dass es Zugkombinationen geben kann, in denen
alle Beteiligten besser abschneiden als bei anderen
Kombinationen.
Viele reale Interaktionen weisen eine asym-

metrische Struktur auf, indem sie den Spielern un-
terschiedliche Gewinnperspektiven und Droh-
potentiale eröffnen. Als symmetrische Interaktion
wird demgegenüber vor allem der fiktive Natur-
zustand des klassischen Kontraktualismus auf-
zufassen sein, da er nur so jene faire Idealität auf-
weist, auf deren Grundlage ein rationaler Eigen-
nutz ethisch bedeutsame Resultate liefern kann.
Entsprechend deckt sich in diesen fiktiven Model-
len die motivationale und kognitive Struktur der
Teilnehmer mit den Grundannahmen der normati-
ven Spieltheorie, dass nämlich die Spieler allein auf
eine Maximierung des eigenen Gewinns hinarbei-
ten. Die deskriptive Spieltheorie hingegen muss
sich darauf einrichten, dass in realen Spielsituatio-
nen sowohl kognitive Defizite als auch motivatio-
nale Abweichungen gegenüber der Annahme des
rationalen Eigennutzes vorkommen, dass also zum
einen Fehler in der Analyse gemacht werden, zum
anderen altruistische oder aggressive, soziale oder
kompetitive Interessen an den Güteranteilen der
Spielpartner genommen werden.
Den gewissermaßen reinsten Spieltyp, in dem

erstens allein die freie Interaktion der Spieler wirk-
sam ist und zweitens keine entscheidungstheoreti-
schen Komponenten beigemischt sind, bilden die
nicht-kooperativen Spiele mit vollständiger Infor-
mation. Geht man bei ihnen von einem rationalen
Eigennutz aus, so stellt sich die Frage nach etwai-
gen allgemeinen Lösungen, d.h. nach Strategien,
die einem Spieler den größtmöglichen Gewinn in
Aussicht stellen. Grundsätzlich trifft man hier auf
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ein Problem, das sich eben aus der Struktur spiel-
theoretischer Konstellationen im Gegensatz zu ent-
scheidungstheoretischen Aufgabenstellungen er-
gibt, d.h. aus der Abhängigkeit vom Verhalten der
Mitspieler. Diese Abhängigkeit führt nämlich, je-
denfalls wenn auch die anderen Spieler rational ei-
gennützig agieren, zu einer wechselseitigen ratio-
nalen Bespiegelung. Die beste eigene Strategie lässt
sich im Allgemeinen nur im Hinblick auf die vo-
raussichtlichen Strategien der Mitspieler bestim-
men. Sind diese Spieler ebenfalls rational, so ent-
steht eine regressive Struktur, in der oftmals keine
stabile Lösung zu erhalten ist.
Dieses Grundproblem wird in gewissem Umfang

bereits bei der allgemeinen »Lösung« derNullsum-
menspiele sichtbar. Gemäß dem v. Neumannschen
Minimax-Theorem gibt es in jedem Nullsummen-
spiel mindestens eine Strategie, die im Durch-
schnitt einen maximalen Minimalgewinn garan-
tiert und zudem die beste Antwort auf die analogen
Strategien der Partner ist, so dass sämtliche Be-
teiligten in der Tat durchschnittlich ihr Maximin
erreichen, wenn sie jeweils eine dieser Strategien
verwenden.47 Problematisch an dieser Lösung ist
zunächst, dass eine Orientierung an durchschnitt-
lichen Gewinnen fragwürdig ist, falls das Spiel
nicht hinreichend häufig wiederholt wird. Überdies
kann es sehr viel bessere Strategien geben bei
Spielpartnern, die ihrerseits andere Strategien
wählen. Noch nachdrücklicher zeigt sich der Effekt
der wechselseitigen Bespiegelung bei der allgemei-
nen »Lösung« der Nichtnullsummenspiele. Hier
gibt es sog. Nash-Gleichgewichte, d.h. Kombina-
tionen von Strategien der beteiligten Spieler, die
wiederum im Durchschnitt wechselseitig beste
Antworten darstellen, ohne dabei aber länger Ma-
ximin-Punkte darstellen zu müssen.48 Zu den Pro-
blemen, die bereits für das Minimax-Theorem gel-
ten, kommt hier die Besonderheit hinzu, dass un-
terschiedliche Gleichgewichte nicht mehr gleiche
Auszahlungen für einen gegebenen Spieler bereit-
halten, eben weil sie nicht mehr durchgehend sein
Maximin liefern. Wenn nun jedoch verschiedene
Spieler unterschiedliche Gleichgewichts-Punkte
ansteuern, so brauchen die Kombinationen ihrer
Züge, anders als bei den Nullsummenspielen, keine
Gleichgewichte wechselseitig bester Antworten
mehr zu bilden und können, da in einem Nichtnull-
summenspiel der Verlust des einen Spielers nicht
notwendig zum Vorteil eines anderen Spielers aus-
schlägt, für sämtliche Beteiligten nachteilig sein.
Das Phänomen der rationalen Bespiegelung tritt

lediglich in solchen Spielen nicht auf, in denen es
dominante Züge gibt, d.h. Züge, die allen Alterna-
tiven überlegen sind, gleichgültig wie sich die Mit-
spieler entscheiden. Dies ist etwa im »Gefangenen-
dilemma« der Fall, einem symmetrischen Nicht-
nullsummenspiel, in dem zwei Spieler jeweils zwei
Züge ausführen können, die meist als »Defektion«
bzw. »Kooperation« bezeichnet werden. Jeder Spie-
ler erhält den höchstmöglichen Gewinn, wenn er
selbst defektiert und sein Partner kooperiert, und
den geringstmöglichen Gewinn, wenn umgekehrt
er selbst kooperiert und sein Partner defektiert. Ko-
operieren beide, so erhalten sie jeweils die zweit-
höchste Auszahlung und zusammengenommen
den höchsten Gesamtertrag, defektieren beide, so
erhalten sie jeweils die zweitgeringste Auszahlung.
Dieses Spiel ist besonders wichtig, weil die Verhält-
nisse der Auszahlungen für viele Interaktionssitua-
tionen kennzeichnend sein dürften: So gibt es oft-
mals kooperative Verhaltensweisen, die beiden Par-
teien bessere Ergebnisse einbringen würden als
beidseitige Defektion, die aber als eigene Wahl
höchst nachteilig sind bei fehlender Kooperation
des Partners. Allerdings hat dieses Spiel eine sehr
kontraintuitive Lösungsstruktur: Denn für beide
Spieler erweist sich die Defektion als dominante
Wahl, indem sie bei jedem Zug des Partners ein
besseres Ergebnis liefert als die Kooperation. Ent-
sprechend werden zwei rationale Spieler im Punkt
beidseitiger Defektion enden, der nun aber für bei-
de schlechter ist als der Punkt beidseitiger Koope-
ration. Dieses Ergebnis ist, wenn keine externen
Effekte beteiligt sind, unvermeidlich, und es ent-
spricht, nebenbei, sowohl einer Maximin-Lösung
als auch dem Nash-Gleichgewicht jenes Spiels.
Diese zwar eindeutige, aber ebenso ernüchternde

Lösung kann unter bestimmten Umständen relati-
viert werden. Wenn es sich nämlich um keine ein-
malige Interaktion handelt, sondern die Spieler
mehrfach aufeinandertreffen, kann es rational wer-
den, zumindest zeitweilig von der Defektion abzu-
rücken. Dies hängt nun allerdings wieder davon ab,
welches Verhalten man bei seinem Partner erwar-
tet, insbesondere ob man auf dessen Kooperations-
bereitschaft vertraut und welches Vergeltungs-
potential man bei ihm vermutet. Folglich kehrt mit
dem Abweichen vom unattraktiven Resultat reiner
Defektion das Phänomen derwechselseitigen ratio-
nalen Bespiegelung ohne eindeutige Lösung zu-
rück.49 Gleiches gilt für Pool-Modelle, in denen vie-
le Spieler paarweise wiederholte Interaktionen mit-
einander durchführen und gemäß ihrem jeweiligen
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Gesamterfolg nach sämtlichen Begegnungen beur-
teilt werden. In Computerturnieren war die Strate-
gie Tit for Tat sehr erfolgreich, die mit einer Koope-
ration beginnt und dann jeweils den vorigen Zug
des Partners wiederholt, also niemals als erste De-
fektion wählt, aber zu einmaliger Vergeltung bereit
ist. Diese Strategie würde mit ihresgleichen durch-
gehend kooperieren, so dass ihr Erfolg ein Argu-
ment für die Rationalität von Kooperation zu sein
scheint, jedenfalls bei längerfristigen und vielseiti-
gen Interaktionen. Indessen erweist sich auch Tit
for Tat nur in bestimmten Umgebungen als über-
legen, während unter anderen Umständen aggres-
sive Strategien durchaus besser abschneiden kön-
nen, womit wiederum der Fall eingetreten ist, dass
die Rationalität einer Strategie von den Strategien
der Partner abhängt.50

Eine unmittelbare Umsetzung spieltheoretischer
Ergebnisse in realen ethisch relevanten Situationen
erweist sich aus zwei Gründen als schwierig. Ers-
tens fehlen, wie gezeigt, in vielen Fällen Lösungen,
die unqualifiziert als rational gelten können. Zwei-
tens ist der vorausgesetzte rationale Eigennutz
wohl nicht einfach durch eine moralische Motivati-
on zu ergänzen, wie es noch in der Entscheidungs-
theorie der Fall war, wo man jederzeit fremdes
Wohl in das eigene Optimierungskalkül mit ein-
beziehen konnte. Eher scheint er durch eine solche
Motivation ersetzt werden zu müssen, weil er in
einer Spielsituation notwendig auf ein egoistisches
Sich-Behaupten gegenüber den separaten Interes-
sen der Mitspieler angelegt wäre. Allerdings kön-
nen spieltheoretische Einsichten in jedem Fall eine
mittelbare Bedeutung für reale ethisch relevante
Situationen gewinnen. Sind nämlich unabhängige
Maßstäbe für wünschenswertes Verhalten gege-
ben, so ist es aufschlussreich, anhand von spiel-
theoretischen Modellen zu erkennen, welche Inter-
aktionskonstellationen solches Verhalten befördern
und welche ihm entgegenstehen. Auf diese Weise
liefert die Spieltheorie Anhaltspunkte, wie die
Wechselwirkung von Personen zu gestalten ist,
um gewünschte Anreize zu schaffen oder uner-
wünschte Blockaden aufzuheben. Vor allem die po-
litische Ethik kann auf dieser Grundlage konkrete
Maßgaben gewinnen, welche Interaktionsformen
innerhalb von Gemeinschaften oder zwischen den
Staaten herzustellen sind, um unabhängig voraus-
gesetzte Ziele wie wirtschaftlichen Wohlstand oder
friedliche Koexistenz zu verwirklichen.
Auch in der fiktiven Interaktionssituation des

klassischen Kontraktualismus ist das Problem der

rationalen Bespiegelung spürbar. Sein Natur-
zustand darf als durch Symmetrie und rationalen
Eigennutz, durch Nicht-Kooperation und vollstän-
dige Information gekennzeichnet gelten. Ein ratio-
nales Verhalten unter diesen Bedingungen hängt,
wie es typisch für spieltheoretische Situationen ist,
grundsätzlich davon ab, wie die anderen Teilneh-
mer sich verhalten. Insbesondere sind der Verzicht
auf eigene Verteidigung und die Eingliederung in
die umfassende Gemeinschaft nur unter der Vo-
raussetzung vernünftig, dass auch die anderen Teil-
nehmer diesen Schritt vollziehen. Bei genauerem
Hinsehen spricht allerdings manches dafür, dass
der Naturzustand des klassischen Kontraktualis-
mus sogar mit der Struktur eines Gefangenendi-
lemmas übereinkommt. Vor allem die Hobbes’sche
Naturzustandsformulierung scheint sich auf ein
solches Gefangenendilemma abbilden zu lassen,
und zwar, angesichts der möglichen fatalen Kon-
sequenzen, auf ein einmaliges. Dies würde eine ein-
deutige rationale Lösung erlauben, die nun aber in
allseitiger Defektion bestünde, d.h. darin, dass ra-
tionale Naturzustandsteilnehmer den Schritt in
den Gesellschaftszustand nicht vollziehen. Und in
der Tat dürfte Th. Hobbes’ Ansatz eher als eine
Apologie von Herrschaft gegenüber einem chaoti-
schen Naturzustand denn als eine Herleitung von
Herrschaft aus jenem Naturzustand zu lesen sein.
Der spieltheoretische Charakter seiner Theorie wä-
re folglich nicht dazu gedacht, den Nachweis zu lie-
fern, wie sich Herrschaft aus einer fiktiven fairen
Interaktion herausbildet, um sie auf diese Weise
zu rechtfertigen. Vielmehr ginge es umgekehrt da-
rum, angesichts unabhängiger Maßstäbe, dass
Frieden und Ordnung wünschenswert sind, und
angesichts der nachweislichen Unfähigkeit der
Menschen, diese aus eigener Kraft hervorzubrin-
gen, die Notwendigkeit einer Zentralgewalt zu be-
legen, um jenes vorausgesetzte Ziel zu erreichen.
Dies ist ein erheblicher Unterschied zu Konzeption
und Ziel des zeitgenössischen Kontraktualismus.
Dessen entscheidungstheoretische Anlage unter-
liegt weder den allgemeinen Bespiegelungen der
Spieltheorie noch der speziellen Blockade des Ge-
fangenendilemmas, und deshalb kann er in der Tat
aus dem freien Wahlverhalten seiner fiktiven Ur-
zustandsteilnehmer Hinweise gewinnen, welche
moralischen Maßstäbe für reale Gesellschaftsord-
nungen gelten sollten.
Insgesamt scheinen somit spieltheoretische Ein-

sichten, in realen wie in fiktiven Szenarien, ethi-
sche Bedeutung vor allem dann zu erlangen, wenn
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unabhängige moralische Maßstäbe gegeben sind
und spieltheoretische Analysen aufzeigen, wie Si-
tuationen zu gestalten sind, um das Verhalten der
Teilnehmer im Sinne dieser Normen zu beeinflus-
sen. Für ein solches Vorhaben ist freilich vorrangig
die deskriptive Spieltheorie relevant, während die
normative Spieltheorie letztlich nur als Appro-
ximation Bedeutung haben kann. Geht es dem-
gegenüber darum, sich in vorgegebenen Spielsi-
tuationen zu bewähren, so ist weniger klar, welche
moralischen Wegweisungen normative Anhalte
zur Maximierung eigenen Gewinns oder deskripti-
ve Auskünfte zum Verhalten anderer Beteiligter
liefern können. Allerdings tut sich immerhin ent-
lang der Überlegungen, die spieltheoretische Kon-
struktionen vorzeichnen, eine Fragestellung auf,
die für moralische Entscheidungen mit ungewissen
Folgen durchaus zentral ist. Schon in der Entschei-
dungstheorie, wo diese Folgen von natürlichen
Umständen abhängen, erhebt sich die Frage, wie
weit die eigene Verantwortung reicht. Dabei ist
keineswegs ausgemacht, dass sie nur jene Folgen
erfasst, die man vorhersehen konnte oder die man
für am wahrscheinlichsten hielt. In der Spieltheo-
rie, wo diese Folgen von fremdem Verhalten ab-
hängen, lautet die entsprechende, aber weitaus
schwierigere Frage, inwieweit man für fremdes
Verhalten verantwortlich gemacht werden kann.
Wo sich in rationaler Hinsicht ein Problem wech-
selseitiger Bespiegelung von Klugheit auftut, stößt
man in ethischer Hinsicht auf ein Problem jeweili-
ger Begrenzung von Zuschreibbarkeit. Mit dieser
Frage, inwieweit Reaktionen eines Gegenübers
dem eigenen Entscheiden zugerechnet werden
müssen und inwieweit sie als dessen autarke
Handlungen zu werten sind, wird sich bereits die
Ethik individuellen Handelns, vor allem aber auch
die Ethik politischer Entscheidungen zunehmend
beschäftigen müssen. Und wiederum wird diese
Festlegung nicht einfach mit der Grenzlinie zu-
sammenfallen, welche Reaktionen eines Gegen-
übers vorhersehbar oder am wahrscheinlichsten
waren, sondern differenzierterer Betrachtung be-
dürfen.
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